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Sachverhalt 

Der Beschwerdeführer hat sich vom 8. bis 10. April 1992 

der europischen EignungsprQfung unterzogen. Seine vier 

PrUfungsarbeiten sind wie folgt bewertet worden: 

A : 6, B : 5, C : 7, D : 7. 

Gegen die Entscheidung der PrUfungskornrnission für die 

europaische EignungsprUfung des Europãischen Patentamtes 

vom 9. Qktober 1992, da:9 er die PrQfung nicht bestanden 

hat, legte der BeschwerdefQhrer am 8. Dezernber 1992 

Beschwerde em. 

Zur BegrQndung seiner Beschwerde hat der BeschwerdefUhrer 

im wesentlichen vorgetragen, die Benotung seiner 

PrQfungsarbeiten sei ibm unverstãndlich. Er habe als 

Prüfer beim Europäischeri Patentarnt gearbeitet und seine 

Leistungen seien mit "sehr gut" beurteilt worden. Nunmehr 

sei er erfoigreich in einer Patentanwaltskanzlei tätig. 

Diese Tatsachen und nicht nur die Prufungsarbeiten mUften 

im Rabinen des Artikel 9 VEP von der PrQfungskommission 

bei der Gesarntbewertung berQcksichtigt werden. Artikel 9 

VEP gehe insoweit Artikel 10 VEP vor. Im Qbrigen sei die 

ablehnende Entscheidung der PrQfungskommission zu 

begrQnden, was vorliegend nicht geschehen sei. Dies folge 

einmal aus Artikel 18 (1) VEP. Wenn schon die Ablehnung 

zur Zulassung der PrUfung zu begrunden sei, gelte dies urn 

so mehr für eine negative Sachentscheidung der PrUfungs-

koromission. Ebenso aus Artikel 12 VEP sei der Schlug zu 

ziehen, dag die angegriffene Entscheidung htte begrundet 

werden mQssen. 

Demgemag beantragte der Beschwerdefuhrer sinngemA, die 

angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache zur 

erneuten Entscheidung an die PrUfungskommission zurUckzu-

verwejsen. 
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Die PrUfungskorrimjssjon hat die Beschwerde gema.f 

Artikel 23 (3) VEP UberprQft, aber beschlossen, ihr nich' 
abzuhel if en. 

GestUtzt auf Artikel 23 (4) VEP hat die Karnrner dern 

Pràsidenten des Rats der zugelassenen Vertreter und dem 

Pr.sidenten des Europãischen Patentamtes in Anwendung von 

Artikel 12, Satz 2 der Vorschriften in Disziplinar-

angelegenheiten von zugelassenen Vertretern (AB1. EPA 

1978, 91) Gelegenheit zur Stellungnahrne gegegeben. 

Der Vertreter des Prsidenten des EPA, der an der 

mUndlichen Verhandlung vain 6. Dezernber 1993 teilgenommen 

hat, wies in seiner Stellungnahme darauf hin, dag er die 

Beschwerde für unbegrUndet halte. 

Entscheiduxigsgründe 

Die Beschwerde entspricht Artikel 23 (2) VEP; sie ist 
zulassig. 

Grundlage für die Beurteilung der Prüfungsarbeiten des 

BeschwerdefUhrers sind die durch Besch1ui, des 

Verwaltungsrates vain 7. Dezernber 1990 geànderten 

Vorschriften über die europaische EignungsprQfung für die 

beim Europãischen Patentamt zugelassenen Vertreter 

(Asi. EPA 1990, 15 ff., 79 ff.) . Nach dern vorliegenden 

Notenbild hat der BeschwerdefUhrer die Prufung gem&g VIII 

der AusfUhrungsbestimmurigen zu Artikel 12 VEP nicht 

bestanden. 

Nach Artikel 10 (1) VEP umfait die europãische Eigriungs-

prufung nur schriftliche PrUfungen. Die Auffassung des 

Beschwerdeführers, es seieri auch andere NUmständeul wie 

z. B. eine der PrUfung voraufgeheride erfoigreiche 

berufliche Praxis zu berQcksichtigen, ist daher nicht 
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zutreffend. Artikel 9 VEP kann daher sinnvollerweise auch 

nur so interpretiert werden, daff der Kandidat die riach 

dieser Bestirnmung vorausgesetzten Kenntnisse in den 

schrlftlichen Arbeiten, die gemäE Artikel 10 VEP 

Gegenstand der Prufung sind, nachzuweisen hat. Der Sch1uf 

des Beschwerdefuhrers, Artikel 9 VEP gehe Artikel 10 VEP 

in dem Sinne vor, daE, der erstere die Berucksichtigung 

anderer Umstände als der Ergebnisse der schriftlichen 

Arbeiten erlaube, 1st daher unzutref fend. 

Dies heist nicht, dais, die besondere Qualifikation, die 

sich ein Kandidat wie hier der BeschwerdefQhrer z. B. als 

PrQfer erworben hat, im Rabmen der europäischen Eignungs-

prQfung ohne jede Bedeutung 1st. Bei der Leistung in den 

einzelnen Arbeiten und dernnach bei deren Benotung wird 

sicherlich auch die besondere Eignung des Kandidaten für 

den gewahiten Beruf, wie z. B. eine voraufgehende 

erfoigreiche Tätigkeit als PrQfer mit einf1ieien. Nach 

Auffassung der Kainrner ist dies aus dem aligerneinen 

rundsatz der Ziffer I der Ausführungsbestimmungen zu 

Artikel 12 VEP abzuleiten. 

DarQber hinaus beziehungsweise in Ergänzung der 

schriftlichen Arbeiten ist jedoch eine BerUcksichtigung 

anderer Umstãnde nicht mOglich. Es bliebe auch zu fragen, 

in weichem Urnfang eine soiche BerQcksichtigung erfolgen 

soilte. Woilte man der Auffassung des BeschwerdefUhrers 

folgen, mQ1ten konsequenterweise dann auch negative 

.ufere Umstände, wie z. B. eine schlechte "Prüfer-

vergangenheit', zur Bewertung des PrQfungsergebnisses 

herangezogen werden. un Qbrigen hat die Karntner 

grundstz1ich auch keine Kompetenz, eine moglicherweise 

wünschenswerte Regelung an die Stelle der vom Gesetzgeber 

gewh1ten zu setzen (vgl. die Entscheidung dieser 

Beschwerdekarnmer vom 5. März 1990, D 03/89). 
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6. 	Die für die europãische Eignungsprufung maZgeblichen 

Bestirnmungen sehen keine aligemeine EegrUndungspflicht 

für die BeschlQsse der PrQfungskommission vor. Die 

Ausnahrne ist der vom Beschwerdeführer erwàhnte Fall der 

Ablehnung des Bewerbers, der Antrag auf Zulassung zur 

Prflfung gestelit hat, Artikel 18 (1) , Satz 2 VEP. 

AuI,erdem hat die Rammer in den Fallen eine BegrUndungs-

pflicht der PrUfungskornmission bejaht, in denen auf Grund 

des Notenbilds zweifelhaft war, ob der Kandidat die 

PrUfung bestanden hatce oder nicht, und elne UberprUfung 

des Ermessens des Prüfungsorgans nur an Hand einer 

detaillierten Begrundung seines negativen Beschlusses 

rnOglich war (vgl. Entscheidung dieser Rammer vorn 

15. September 1988, D 04/88). Es handelte sich dabei urn 

the sogenannten "Grenzfalle" unter dem frUheren Recht, 

die durch die unter Abschnitt 2 genannte Neuregelung 

weggefallen sind. Es kann daher auf Grund des 

vorliegenden Notenbildes nicht zweifelhaft sein, daI, der 

BeschwerdefUhrer die PrUfung nicht bestanden hat. Die 

Rammer sieht daher keine Anhaltspunkte für eine 

UberprUfung des Ermnessens der Prüfungskommission und 

damit die Notwendigkeit einer BegrUndung ihres 

Eeschlusses vom 9. Oktober 1992. 

Entscheidungsformel: 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurQckgewiesen. 

Die Geschàftsstellenbeamtin: 	Der Vorsitzende: 

M. Beer 	 R. Schulte 

0658 .D 


